
Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum 
Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV) 

 

§ 15i Gemeinsame Regelungen für die Zulassung und Änderungen 

(1) Der Halter kann die Zulassung oder deren Änderung elektronisch beantragen, 
wenn  
1. 

er eine natürliche Person ist, 

2. 
er nicht nach § 2 Absatz 1 des Pflichtversicherungsgesetzes von der 
Versicherungspflicht befreit ist, 

3. 
das Fahrzeug nicht nach § 3 Absatz 2 von den Vorschriften über das 
Zulassungsverfahren ausgenommen ist, 

4. 
das Kennzeichen als allgemeines Kennzeichen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 bis 4 
und Anlage 4 Abschnitt 2 zugeteilt werden soll, 

 

§ 8 Zuteilung von Kennzeichen 

(1) Die Zulassungsbehörde teilt dem Fahrzeug ein Kennzeichen zu, um eine 
Identifizierung des Halters zu ermöglichen. Das Kennzeichen besteht aus einem 
Unterscheidungszeichen (ein bis drei Buchstaben) für den Verwaltungsbezirk, in dem 
das Fahrzeug zugelassen ist, und einer auf das einzelne Fahrzeug bezogenen 
Erkennungsnummer. Die Zeichenkombination der Erkennungsnummer sowie die 
Kombination aus Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummer dürfen nicht 
gegen die guten Sitten verstoßen. Die Erkennungsnummer bestimmt sich nach 
Anlage 2. Das für die Zuteilung vorgesehene Kennzeichen ist dem Antragsteller auf 
Wunsch vor der Zuteilung mitzuteilen. Fahrzeuge der Bundes- und Landesorgane, 
der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, der Bundespolizei, der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk, der Bundeswehr, des Diplomatischen Corps und 
bevorrechtigter Internationaler Organisationen können besondere Kennzeichen nach 
Anlage 3 erhalten; die Erkennungsnummern dieser Fahrzeuge bestehen nur aus 
Zahlen; die Zahlen dürfen nicht mehr als sechs Stellen haben. 
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Abschnitt 2 
Allgemeine Kennzeichen 

1. 
einzeiliges Kennzeichen 

 

* Mindestmaß 8 mm 
** 8 mm bis 10 mm 

2. 
zweizeiliges Kennzeichen 

 

* Mindestmaß 8 mm 
** 8 mm bis 10 mm 
*** bei zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeugen 280 mm 

 

 



2a. 
Kraftradkennzeichen 

 

3. 
verkleinertes zweizeiliges Kennzeichen 

 

* Mindestmaß 8 mm 
** 8 mm bis 10 mm 
*** 5 mm bis 20 mm 

 

 
 
 



Abschnitt 5a 
Kennzeichen für Elektrofahrzeuge 

 

Die Kennzeichnung von Elektrofahrzeugen wird in der Anlage 4 im Abschnitt 5a 

geregelt. Somit sind die Voraussetzungen für eine internetbasierte Zulassung nicht 

gegeben. 

 


